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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Errichtung der „Mario Kohn
Wealth Equity Family Foundation“

Bekanntmachung
des Ministeriums des Innern und für Kommunales

Vom 1. September 2025

Auf Grund des § 15 des Stiftungsgesetzes für das Land Bran-
denburg (StiftGBbg) vom 30. Juni 2022 (GVBl. I Nr. 18), das
durch Artikel 42 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 9
S. 19) geändert worden ist, wird hiermit die Anerkennung der
„Mario Kohn Wealth Equity Family Foundation“ mit Sitz in
Potsdam als rechtsfähig öffentlich bekannt gemacht.

Die Stiftung ist eine Familienstiftung. Zweck der Stiftung ist die
Versorgung sowie die Förderung des Wohls und der ideellen, ma-
teriellen und finanziellen Interessen des Stifters, seines leiblichen
Sohnes aus erster Ehe, seiner Ehefrau und ihren gemeinsamen
leiblichen und gesetzlichen Kindern (Adoptivkind) sowie deren
Abkömmlingen in gerader Linie („Stifterfamilie“; Destinatäre) in
allen Lebenslagen, zum Beispiel durch freiwillige, wiederholte,
regelmäßige oder laufende Zuwendungen von Stiftungsmitteln.

Die gemäß § 4 Absatz 1 StiftGBbg zuständige Verwaltungs-
behörde für die Anerkennung einer Stiftung mit Sitz im Land
Brandenburg, das Ministerium des Innern und für Kommuna-
les, hat die Anerkennung der Rechtsfähigkeit mit Urkunde vom
1. September 2025 erteilt.

BEKANNTMACHUNGEN DER KÖRPERSCHAFTEN, ANSTALTEN UND
STIFTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Unfallkasse Brandenburg

Öffentliche Sitzung der Vertreterversammlung
der Unfallkasse Brandenburg

Bekanntmachung
der Unfallkasse Brandenburg

Vom 2. September 2025

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 SGB IV finden die Sitzungen der
Vertreterversammlung in öffentlicher Sitzung statt.

Hiermit wird der Termin für die VI/4. Sitzung der Vertreter-
versammlung der Unfallkasse Brandenburg öffentlich bekannt
gemacht.

Die Sitzung der Vertreterversammlung findet im Verwaltungs-
gebäude der Unfallkasse Brandenburg, Müllroser Chaussee 75,
15236 Frankfurt (Oder) am

20. November 2025 um 10 Uhr

statt.

Die Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich, soweit
sie sich nicht mit personellen Angelegenheiten, Grundstücks-
geschäften oder geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen befasst.
Für weitere Beratungspunkte kann die Öffentlichkeit aus-
geschlossen werden.

Unfallkasse Brandenburg

Der Geschäftsführer
Dr. Nikolaus Wrage

Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg

Öffentliche Sitzung der Vertreterversammlung
der Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg

Bekanntmachung
der Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg

Vom 2. September 2025

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 SGB IV finden die Sitzungen der
Vertreterversammlung in öffentlicher Sitzung statt.

Hiermit wird der Termin für die VI/4. Sitzung der Vertreterver-
sammlung der Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg öffentlich
bekannt gemacht.

Die Sitzung der Vertreterversammlung findet im Verwaltungs-
gebäude der Unfallkasse Brandenburg, Müllroser Chaussee 75,
15236 Frankfurt (Oder) am

27. November 2025 um 10 Uhr

statt.

Die Sitzung der Vertreterversammlung ist öffentlich, soweit
sie sich nicht mit personellen Angelegenheiten, Grundstücks-
geschäften oder geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen befasst.
Für weitere Beratungspunkte kann die Öffentlichkeit aus-
geschlossen werden.

Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg

Der Geschäftsführer
Dr. Nikolaus Wrage
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SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Polizeipräsidium Land Brandenburg

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienst-
ausweis von Herrn Jörg Drenkelfort, Dienstausweisnummer
109903, Kartennummer 07922, Farbe blau, ausgestellt am
12.06.2017 durch den Zentraldienst der Polizei des Landes
Brandenburg, wird hiermit für ungültig erklärt.

Gläubigeraufrufe

Der Verein Grimm’s Wildschutz e. V., Handwerkerstraße 17 b,
15366 Hoppegarten, ist zum 31. Dezember 2026 aufgelöst wor-
den. Die Gläubigerinnen und Gläubiger werden aufgefordert,
bestehende Ansprüche gegen den Verein bei nachstehend ge-
nannten Liquidatoren anzumelden:

Sebastian Heumüller Lennart Bernhard
Handwerkerstraße 17 b Handwerkerstraße 17 b
15366 Hoppegarten 15366 Hoppegarten

Der Verein Mahoot e. V., c/o Götz Herrmann, Max-Lull-
Straße 5, 16225 Eberswalde, ist am 17. September 2023 auf-
gelöst worden. Die Gläubigerinnen und Gläubiger werden
aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen den Verein bei nach-
stehend genanntem Liquidator anzumelden:

Götz Herrmann
Max-Lull-Straße 5
16225 Eberswalde

Der Verein KSV Borussia 55 Welzow e. V., Spremberger
Straße 70, 03119 Welzow, ist zum 30. Juni 2025 aufgelöst wor-
den. Die Gläubigerinnen und Gläubiger werden aufgefordert,
bestehende Ansprüche gegen den Verein bei nachstehend ge-
nannten Liquidatorinnen und Liquidatoren anzumelden:

Herbert Fisser Heike Sündermann
Karl-Marx-Straße 33 Breitscheidstraße 5
03119 Welzow 03119 Welzow

Josephine Weinberger Bärbel Petschick
Alfred-Scholz-Straße 12 Elsterweg 3
03119 Welzow 03119 Welzow
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